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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.08.2025

§ 11

Änderung

 

Einer Bewilligung bedarf auch jede Änderung nach Art, Lage, Umfang und Verwendungszweck von

bewilligungsp6ichtigen Anlagen im Sinne der §§ 4, 5 Abs 1 und 6 Abs 1 sowie von Anlagen, die auf Grund von

Ausnahmebewilligungen nach § 10 errichtet wurden. Keiner Bewilligung bedürfen lediglich als geringfügig zu wertende

Änderungen.

In Kraft seit 01.01.2003 bis 31.12.9999
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